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andere). Diese Reformen, deren Hauptziel die Eindämmung der Ausgaben ist, haben nichtsdestoweniger einen 

Aufschub des Renteneintritts zur Folge.

Weitere restriktive Maßnahmen hatten die Systeme des vorgezogenen Ruhestands zum Ziel. Mehrere Länder 

haben die Möglichkeit abgeschafft, vorzeitig in den Ruhestand zu treten, oder sie haben diese Möglichkeit 

erschwert (z.B. Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland). Zahlreich sind auch die Länder, die den Zugang 

zu De-facto-Vorruhestandssystemen erschwert haben, das heißt, Arbeitslosengeld, Invaliditätsrenten oder 

Langzeitkrankengeld, die häufig zur Überbrückung vor Erreichen des Rentenalters verwendet wurden (Dänemark, 

Niederlande und andere).

Anreize

Ziel von Anreizen oder aktiven Maßnahmen ist es, einen Rahmen anzubieten, in dem ältere Arbeitnehmer bereit 

sind, länger berufstätig zu sein. Eine häufig angewandte Maßnahme ist die Einführung von Prämien für ein späteres 

Ausscheiden wie in Italien: Bis 2008 sind Arbeitnehmer des Privatsektors, die Anspruch auf eine Vollrente haben 

und weiter berufstätig bleiben, von Beiträgen zur Grundrente befreit. Ein anderer Anreiz für ältere Arbeitnehmer 

weiter zu arbeiten ist die Altersteilrente: Es handelt sich um eine Übergangszeit zwischen Beschäftigung und 

Ruhestand, in der die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit verringern können und dafür eine Ausgleichsleistung erhalten. 

Norwegen, Österreich und Spanien haben vor kurzem solche Systeme eingeführt. 

Dann gibt es aktive Maßnahmen, die auf eine Besserung der Arbeitsbedingungen oder die Fortbildung älterer 

Arbeitnehmer abzielen, um nachhaltigere Stellen zu ermöglichen. In Australien versucht die National Occupational 

Health and Safety Strategy (die von 2002 bis 2012 in Kraft sein wird), die Häufigkeit von Todesfällen und Unfällen 

bei der Arbeit zu senken; in Frankreich haben die Sozialpartner 2003 landesweit eine Vereinbarung geschlossen, 

wonach die Finanzbeiträge der Unternehmen zu Fortbildungsmaßnahmen erhöht werden.

Andere politische Initiativen betreffen den Arbeitsmarkt und funktionieren häufig nach dem Grundsatz 

„gegenseitiger Verpflichtungen“: Ältere Arbeitslose verpflichten sich, aktiv eine Stelle zu suchen, und die öffentlichen 

Ämter stellen ihnen Dienstleistungen und Berufsberatung zur Verfügung. Australien, Kanada und die Tschechische 

Republik haben Pilotansätze erprobt, um den Zugang älterer Arbeitnehmer zu Arbeitsvermittlungsdiensten zu 

verbessern, und Japan und die Republik Korea haben Agenturen entwickelt, die sich auf die Hilfe für ältere 

Stellensuchende spezialisiert haben. Im Vereinigten Königreich verfügen die Teilnehmer eines Programms für 

Arbeitslose über 50 über einen Berater für eine persönliche Betreuung.

Aktive Maßnahmen wirken auch auf Seiten der Arbeitgeber, die ältere Arbeitnehmer einstellen sollen und dafür 

an die Einstellung gebundene Lohnsubventionen oder Vergünstigungen bei den Sozialbeiträgen erhalten. In 

Schweden haben Arbeitgeber, die ältere Langzeitarbeitslose einstellen, Anspruch auf eine Subvention in Höhe 

von bis zu 75 Prozent des Lohns, und in Österreich werden die Arbeitgeber bei Einstellung einer Person über 

50 von den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen befreit. Da ältere Arbeitslose schwerer wieder Arbeit finden, 

haben bestimmte Regierungen Unternehmen, die ältere Arbeitnehmer entlassen, bestimmte Sanktionen auferlegt: 

Zahlung einer Abgabe oder höherer Sozialabgaben (z.B. Niederlande und Spanien) oder Beteiligung an den 

Kosten für die Hilfe zur Stellensuche dieser Arbeitnehmer (z.B. Belgien und die Republik Korea). 

Maßnahmen, die eine positivere Einstellung zu älteren 
Arbeitnehmern fördern sollen

Schließlich gibt es noch eine dritte Art von Maßnahmen, die die Stereotypen des Bildes vom älteren Arbeitnehmer 

angehen sollen. Eine häufige Maßnahme ist die Informations- oder Sensibilisierungskampagne, wie in Frankreich, 
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wo im Jahr 2006 eine umfassende Medienkampagne gestartet wurde, um das Bild des älteren Arbeitnehmers 

zu ändern und endgültig der Kultur vorzeitiger Eintritte in den Ruhestand ein Ende zu bereiten. Neben 

Informationskampagnen, die sich an das breite Publikum richten, gibt es Verhaltensrichtlinien, die sich insbesondere 

an die Arbeitgeber richten und Verhaltensempfehlungen für die Verwaltung des Alters im Betrieb geben: Im 

Vereinigten Königreich veröffentlichte die Regierung 1999 einen Code of Practice on Age Diversity in 

Employment, der den Arbeitgebern helfen soll, die Vorteile älterer Arbeitnehmer zu erkennen und zu nutzen. 

Eine weitere Art des Kampfes gegen Stereotypen bildet die Gesetzgebung gegen Altersdiskriminierung: Zur Zeit 

verfügen zahlreiche Länder über ihre eigene Gesetzgebung und die Europäische Kommission erließ im Jahr 

2000 eine Richtlinie gegen die Diskriminierung aufgrund des Alters, die alle EU-Länder umsetzen müssen. 

Effizienz der Maßnahmen auf nationaler Ebene
Die Analyse der auf nationaler Ebene eingeführten Maßnahmen erlaubt es uns, zwei große Reformarten zu 

unterscheiden: 

•	 Die häufigere ist die Reform der Rentensysteme mit Maßnahmen, die versuchen, mit im Wesentlichen

einschränkenden Bestimmungen die Kosten einzudämmen, und die die Beschäftigungspolitik kaum 

berühren. Diese Art von Reform wurde von Ländern eingeleitet, die sich hohen Defiziten in den Rentensystemen 

gegenüber sehen. Sie erlaubt es, die Erwerbsbeteiligung anzuheben, und zeigt eine Bewusstwerdung bei 

den Institutionen der sozialen Sicherheit; sie reichen allerdings nicht aus, um die Hindernisse für die Beschäftigung 

älterer Arbeitnehmer zu beseitigen. 

•	 Der zweite Reformweg ist wesentlich ehrgeiziger und wird erst von einer sehr geringen Zahl von Ländern

beschritten. Er versucht, eine richtiggehende Kulturrevolution auszulösen, indem er mit seiner allgemeinen 

Politik die Erwerbstätigkeit der älteren Arbeitnehmer unterstützt. Er betrifft die Rentenpolitik und die 

Beschäftigungspolitik und stützt sich auf die Zusammenarbeit aller Sozialpartner. Länder, die diesen Weg 

beschritten haben, haben zugleich Sanktionen, Anreize und eine Werbung für das Bild älterer Arbeitnehmer 

vorgesehen, die sich an Arbeitnehmer, Arbeitgeber und das breite Publikum richten. Diese Strategie, 

obwohl schwieriger umzusetzen, ist effizienter: Länder, die sie anwenden, verzeichnen erhebliche Anstiege 

der Erwerbstätigkeit älterer Arbeitnehmer (siehe Kasten 2). 

Kasten 2. Finnland und die Niederlande: gelungene globale Reformen

Finnland

Mitte der neunziger Jahre belief sich die Erwerbsquote der finnischen älteren Arbeitnehmer auf niedrige 40-45 

Prozent. Die Gründe sind in einer Reihe von Faktoren zu suchen, die die Wirtschaftsrezession der neunziger Jahre 

mit vom System der sozialen Sicherheit gebotenen Möglichkeiten zum vorzeitigen Renteneintritt kombinieren. 

Von 1995 bis 2005 stieg die Erwerbsquote von Männern zwischen 55 und 64 jedoch wieder um mehr als 12 

Prozent (siehe Abbildungen 2b) und 3). Der Anstieg der Erwerbsquote wurde durch das Wirtschaftswachstum 

begünstigt, aber wie in den Niederlanden, lässt sie sich vor allem durch die Strategie der staatlichen 

Behörden erklären. 

Die wichtigste Maßnahme, die die finnische Regierung in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern durchführte, 

war die Verabschiedung eines Landesprogramms zu Gunsten älterer Arbeitnehmer (National Programme on 

Ageing Workers). Das von 1998 bis 2002 laufende Programm bezweckte die Erhaltung der produktiven Fähigkeiten 

der älteren Arbeitnehmer und beruhte auf dem Grundsatz, dass ältere Arbeitnehmer eine wesentliche 

Ressource für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes darstellten. Zu dem Programm zählten etwa 40
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Einzelmaßnahmen, die sich sowohl an das allgemeine Publikum als auch an die Arbeitgeber richteten, darunter 

eine umfassende Informationskampagne über die Vorteile der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer, Änderungen 

des Arbeitsschutzgesetzes, Weiterbildungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Wiedereingliederung älterer 

Arbeitsloser. 2003 leitete die Regierung auch eine bedeutende Rentenreform ein, mit der die steuerlichen 

Anreize im Rahmen der Renteneintrittsentscheidung erhöht und die Möglichkeiten des Ausscheidens 

begrenzt werden sollten. Die in Finnland verabschiedeten Maßnahmen sind interessant, da sie Sanktionen 

und Anreize enthalten und langfristig ausgerichtet sind: Übrigens scheinen sie auch die Verlängerung des 

Erwerbslebens attraktiver gestaltet zu haben.

Niederlande

Die Niederlande hatten seit den siebziger Jahren mit den stärksten Rückgang der Erwerbsquote älterer 

männlicher Arbeitnehmer (von 81 Prozent im Jahr 1971 auf 42 Prozent im Jahr 1993), aber auch einen der 

größten Anstiegswerte der OECD-Länder seit 1995 (um mehr als 16 Prozent). Der Rückgang der Erwerbsquote 

lässt sich mit dem großzügigen Sozialsystem erklären, das den Vorruhestand durch eine Reihe von Möglichkeiten 

stark begünstigte. Die Trendwende in den neunziger Jahren erfolgte parallel zum Wirtschaftswachstum. Sie 

ist auf in dem Land eingeleitete Reformen zurückzuführen, die auf den Übergang von einem kollektiven 

Anspruch auf Entschädigung zu Maßnahmen für den Verbleib in Beschäftigung und zur Vorbeugung gegen 

den Verlust des Arbeitsplatzes abzielten. Die Reformen setzten ab 1995 ein und gingen mit einer Reihe globaler 

Maßnahmen einher, die sich an Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Öffentlichkeit richteten: 

Anti-Diskriminierungsgesetze, Informationskampagnen, alterssensibilisierte Personalverwaltung, Förderung 

von Teilzeitbeschäftigung, Abschaffung des Vorruhestands und Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen 

für Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Invalidität. Das niederländische Vorgehen zeichnete sich durch eine 

enge Zusammenarbeit unter Behörden, Arbeitgebern und Gewerkschaften aus, so dass konkrete Maßnahmen 

erarbeitet und die Einstellungen zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer geändert werden konnten.

Chancen und Herausforderungen
Die Verlängerung des Erwerbslebens ist zusammen mit anderen Maßnahmen unabdingbar geworden, um dem 

Problem der alternden Bevölkerung zu begegnen. Wie die Analyse der Trendwende bei der Erwerbsquote 

älterer Arbeitnehmer zeigt, müssen fünf Ziele verfolgt werden, wenn man das Erwerbsleben verlängern will.

•	 Die Länder müssen zunächst eine globale und integrierte Reform entwickeln, die alle Aspekte der sozialen

Sicherheit einbezieht (Invalidität, Arbeitslosigkeit usw.) und sogar noch darüber hinaus geht (Arbeitsmarkt, 

Ausbildung, Diskriminierung, Organisation des Arbeitsplatzes usw.). Die Alterung ist ein globales Problem: Die 

Antwort kann sich nicht auf Änderungen am Rentensystem beschränken.

•	 Das Handeln kann Sanktionen vorsehen (damit mehr gearbeitet wird), vor allem aber Anreize. Wenn man

Anreize und aktive Maßnahmen verwendet, sind die Ergebnisse nicht nur an den Zahlen, sondern auch am 

Verhalten der Akteure abzulesen.

•	 Es ist wichtig, langfristig zu handeln, das heißt für ältere Arbeitnehmer von heute und von morgen. Eine neue

Perspektive des Lebenszyklus sollte eingenommen werden, wonach die Fähigkeiten zur Arbeit und die 

Beschäftigungsfähigkeit während des gesamten Erwerbslebens gefördert werden. 

•	 Man darf nicht vergessen, dass ältere Arbeitnehmer eine sehr heterogene Kategorie bilden, was Beruf,

Ausbildung, Altersgruppen, Gesundheit, Familiensituation und Vergütung betrifft. Dementsprechend müssen 

die Maßnahmen zwar Anreize zur Arbeit beinhalten, aber auch Auswege offen lassen und Sicherheitsnetze 

vorsehen.
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•	 Schließlich ist die Einbindung des Betriebs als Akteur unverzichtbar, wenn Arbeitnehmer über 50 in Beschäftigung

gehalten und ihre Einstellung begünstig werden sollen. Künftig muss bei der Umsetzung und Ausgestaltung 

von Maßnahmen auf das Mitwirken der Arbeitgeber gesetzt werden. 

Wie die Analyse der Maßnahmen zeigt, erweisen sich die Institutionen der sozialen Sicherheit als dynamisch und 

haben sich an die neuen sozialen Realitäten angepasst, indem sie in den meisten OECD-Ländern Reformen 

entwarfen, die eine Erholung der Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer ermöglichten. Es bleibt jedoch insofern 

noch viel zu tun, als die meisten der Länder noch nicht den Weg einer globalen Reform beschritten haben und 

die Erwerbsquoten älterer Arbeitnehmer insgesamt noch niedrig sind.
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Integrierte soziale Sicherheit,
dynamische soziale Sicherheit?
Marie-France Laroque1

Einleitung
Die Tendenz zur Integration ist in den Systemen der sozialen Sicherheit seit einigen Jahren offensichtlich. 
Beispiele dafür finden sich in allen Regionen der Welt, unabhängig vom jeweiligen System der sozialen Sicherung 
und vom Umfang des gewährleisteten Sozialschutzes. Aus dieser Feststellung ergibt sich eine Reihe von Fragen, 
die im Folgenden genauer untersucht werden sollen. Gleichzeitig werden einige Beispiele solcher Integrationsprozesse 
vorgestellt. Kann man davon ausgehen, dass die Integration ein Faktor ist, der die soziale Sicherheit dynamischer 
macht und damit besser in die Lage versetzt, die Probleme zu beheben, deren Lösung von ihnen erwartet wird? 
Inwiefern sind integrierte Systeme der sozialen Sicherheit in der Lage, die Effizienz und Verwaltungsführung der 

zuständigen Behörden zu verbessern? Birgt diese Integration Gefahren?

Eine vielgestaltige Integration
Untersucht man die jüngste Entwicklung der Sozialleistungsprogramme, so stellt man fest, dass sich das Phänomen 
der Integration auf unterschiedliche Weise manifestiert.

Ein höherer Grad von Integration im Bereich der sozialen Sicherheit bringt eine einheitlichere Versorgung der 
Bevölkerung mit sich. Daraus folgen ein System, das weniger segmentiert ist – beispielsweise nach berufsständischen 
Gruppen – und die Abschaffung besonderer Vergünstigungen für bestimmte Personengruppen innerhalb der 
regulären Sozialleistungsprogramme. Dies führt zu einer zunehmenden Vereinheitlichung des Sozialschutzes, der 
der Bevölkerung zugute kommt.

Integration der sozialen Sicherheit kann sich auch darauf beziehen, dass innerhalb eines Zweiges Risiken 
zusammengefasst werden, die bis dahin getrennt waren, oder auch auf die Tatsache, dass die Risiken weniger 
klar voneinander unterschieden werden.

Auch die Annäherung bzw. der Zusammenschluss des Systems der sozialen Sicherheit und des Sozialhilfesystems 
kann als eine Art Integration angesehen werden. 

Recht häufig führen schließlich Änderungen, die den Bereich der Risiken betreffen, zu einem Zusammenschluss 
der entsprechenden Verwaltungsorgane.

Geringere Segmentierung der sozialen Sicherheit

Zusammenschluss von Programmen

Unabhängig davon in welchem historischen Kontext das System der sozialen Sicherheit eines Landes entstanden 
und wie alt es ist, existieren häufig mehrere Einzelsysteme nebeneinander, von denen jedes eine spezielle

1 Die Autorin ist Direktorin des Regionalbüros für Europa der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS), Paris, Frankreich.

Kapitel 9



64   Marie-France Laroque

Bevölkerungsgruppe abdeckt. Diese Segmentierung nach berufsständischen Gruppen, mit der man ursprünglich 

Besonderheiten gerecht werden wollte, die heute nicht mehr existieren oder nicht mehr gerechtfertigt sind, 

ist garantiert nicht ohne weiteres eine echte Gleichbehandlung. Die Aufsplitterung in verschiedene Systeme 

bringt noch andere Nachteile mit sich. Sie ist an sich kein Faktor, der geeignet ist, den Fortbestand von Systemen 

mit einer schwachen demografischen Grundlage zu gewährleisten. Sie bringt eine komplexe Verwaltung mit 

sich, die umfangreiche Investitionen in Informationsmittel und -technologien sowie juristische und administrative 

Koordinationsmechanismen erfordert, um zu verhindern, dass Versicherte, die mehreren Systemen angehören, 

Ansprüche verlieren.

Derzeit findet eine Bewegung von Zusammenschlüssen statt, die zwar nicht universell ist, aber doch zahlreiche 

Länder betrifft. In manchen Fällen geht es darum, mehrere Systeme, die unterschiedliche Gruppen gegen ein 

und dasselbe Risiko absichern, zusammenzufassen, ohne jedoch so weit zu gehen, ein einheitliches System für 

die gesamte Bevölkerung einzuführen. So verabschiedete das finnische Parlament 2006 ein Gesetz, mit dem die 

rechtlichen Vorschriften zu Altersrenten in der Privatwirtschaft vereinheitlicht werden sollen. Ein einziges Gesetz 

tritt an die Stelle von bisher drei Gesetzen, dennoch bestehen auch nach dieser Reform weiterhin spezielle 

Rentensysteme für Selbständige, Landwirte, Seeleute, Regierungsbeamte und Beamte der lokalen Gebietskörperschaften. 

In Nigeria wurde im Zuge des Rentenreformgesetzes von 2004 ein neues Rentensystem geschaffen, das über 

Beitragszahlungen finanziert wird und die Beschäftigten der Privatwirtschaft und des öffentlichen Dienstes 

erfasst. Es tritt an die Stelle der Altersversorgung des öffentlichen Dienstes und der Sozialversicherungskasse von 

Nigeria (Nigeria Social Insurance Trust Fund, NSITF), die für das beitragsabhängige Programm der Beschäftigten 

der Privatwirtschaft zuständig war. Eine nationale Rentenkommission (National Pension Commission, NPC) ist für 

die Koordinierung des Rentensystems zuständig. In Sambia wurden im Landesamt für Rentenversicherung (National 

Pension Scheme Authority, NPSA) die Rentensysteme der Beschäftigten der Privatwirtschaft, einschließlich der 

Landwirtschaft, sowie der Angestellten des öffentlichen Dienstes und der lokalen Gebietskörperschaften 

zusammengefasst. 2000 hatte Sambia bereits die Entschädigungskasse für Lungenerkrankungen (Pneumoconiosis 

Compensation Fund) und die Arbeitsunfallentschädigungskasse (Workers’ Compensation Fund) zusammengeschlossen 

und die entsprechende Gesetzgebung vereinheitlicht. Damit wird deutlich, dass die Entwicklung in den meisten 

Fällen in einem Zusammenschluss der Systeme mündet, die bis dahin jeweils getrennt für den privaten und den 

öffentlichen Sektor zuständig waren.

Andere Länder, denen es darum geht, die Absicherung der Gesamtbevölkerung zu verbessern, haben Reformen 

zur Schaffung eines einheitlichen Systems für die gesamte Bevölkerung ins Auge gefasst. So hat 2004 in Ghana 

eine Präsidialkommission die Empfehlung ausgesprochen, die von der Anstalt für soziale Sicherheit und 

Landesversicherung (Social Security and National Insurance Trust, SSNIT) verwaltete Rentenversicherung, die die 

Arbeitnehmer der Privatwirtschaft und bestimmte Beamte abdeckt, sowie das auf den gesetzlichen Vorschriften 

für Kolonialrenten basierende System für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu ersetzen. Das neue 

System soll allen Ghanaern offen stehen und von einer nationalen Stelle verwaltet werden. 

Erwähnt sei auch das Beispiel Tunesiens, wo 2005 ein Gesetz zur Neugestaltung des Krankenversicherungswesens 

verabschiedet wurde: Eine obligatorische Grundversicherung und freiwillige Zusatzversicherungen treten an die 

Stelle aller bisherigen gesetzlichen Versicherungen, um so eine stärkere Kohärenz zwischen Grundsicherung und 

Zusatzabsicherung zu gewährleisten. Träger des neuen Systems ist die Landeskasse für Krankenversicherung 

(Caisse nationale d’assurance maladie, CNAM), der auch die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und 

Berufskrankheiten untersteht. Unter bestimmten Umständen kann sie auch die Trägerschaft zusätzlicher 

Versicherungen übernehmen. Von der administrativen Integration unberührt geblieben ist die Beitragserhebung, 

für die auch weiterhin die derzeitigen Kassen zuständig sind, denen die Sozialversicherungssysteme des öffentlichen 

und des privaten Sektors unterstehen.
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Abschaffung von Sondersystemen 

Systeme, die Vergünstigungen für bestimmte Personengruppen vorsehen – häufig handelt es sich dabei um ein 

günstigeres Renteneintrittsalter oder um vorteilhaftere Bestimmungen zur Berechnung der Altersrente –, gelten 

beim heutigen Stand der sozialen Entwicklung als nicht mehr akzeptabel, weshalb der Gesetzgeber deren 

Abschaffung beschließen kann. Ein Gesetzentwurf zur Rentenreform in Kolumbien zielt z.B. darauf ab, die 

Sondersysteme – mit Ausnahme des Sondersystems der Armee – demnächst abzuschaffen. Ebenso werden 

in Jordanien seit 2003 alle Personen, die in den Wehrdienst eintreten, von den Rechtsvorschriften über soziale 

Sicherheit und nicht mehr von dem Gesetz zur Regelung der Militärrenten erfasst. Als drittes Beispiel sei erwähnt, 

dass das peruanische Parlament 2004 ein Rentengesetz verabschiedete, mit dem Personen, die in den Staatsdienst 

eintreten, definitiv keinen Zugang mehr zum Sondersystem der Beamtenpensionen haben. Ende der neunziger 

Jahre hatte Luxemburg bereits die Renten der öffentlichen Bediensteten unter Beibehaltung einiger spezifischer 

Regelungen in das Rentensystem des Privatsektors eingegliedert.

Eine Variante besteht in der Absorption eines Systems durch ein anderes. Dieses Verfahren wird meistens dann 

eingesetzt, wenn es darum geht, den Fortbestand von Rentensystemen zu sichern, deren demografische 

Grundlage zu schwach ist oder zu schwach zu werden droht und die ihren Fortbestand daher mangels Beitragszahlern 

aus eigener Kraft nicht mehr gewährleisten können. Die Erweiterung des Versichertenkreises findet nach 

unterschiedlichen Regeln statt, je nachdem ob die Regelungen des zu absorbierenden Systems vorteilhafter 

oder weniger vorteilhaft sind als die des absorbierenden Systems. Sie erfordert genaueste versicherungsmathematische 

Berechnungen, um bereits erworbene Ansprüche der Versicherten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zu 

verhindern, dass zwischen den Versicherten vor und denen nach der Absorption bzw. zwischen den Versicherten 

der beiden Systeme unzulässige Verzerrungen entstehen. Sehr häufig kommt es aus Anlass der Absorption zu 

einer Ausgleichszahlung, um das unterschiedliche Niveau zu kompensieren. In Frankreich, das sich durch eine 

Vielzahl nebeneinander bestehender Rentensysteme auszeichnet, hat es in den letzten Jahren solche 

Absorptionen gegeben.

Zusammenschluss von Risiken in einem Versicherungszweig 

Der Wunsch der Politiker, Personen, die krankgeschrieben, erwerbsunfähig oder behindert sind, in den Arbeitsmarkt 

einzugliedern bzw. wieder einzugliedern, ist häufig der Grund dafür, dass die klassischen Grenzen zwischen den 

Risiken Krankheit, Invalidität, Arbeitslosigkeit in Frage gestellt wird. Das im Vereinigten Königreich entwickelte 

Programm „Wege in die Beschäftigung“ (Pathways to Work) ist ein Beispiel dafür (Kasten 1). Im Zuge der 

schwedischen Reform wurde die Invaliditätsversicherung abgeschafft oder vielmehr der Krankenversicherung 

einverleibt (Kasten 2). 

Kasten 1. Die beschäftigungsorientierte Reform der sozialen Sicherheit im
                 Vereinigten Königreich

2001 wurde im Vereinigten Königreich das Ministerium für Arbeit und Renten (Department for Work and 

Pensions, DWP) geschaffen, das aus der Fusion des ehemaligen Ministeriums für soziale Sicherheit und der 

Abteilung Beschäftigung des Ministeriums für Bildung und Beschäftigung hervorging. Das neue Ministerium ist 

zuständig für Beschäftigung, Gleichstellung, Leistungen, Renten und Jugendhilfe.

Die Reform betrifft nicht nur die Strukturen, sondern demonstriert auch den politischen Willen, anders mit 

Beschäftigungsproblemen umzugehen. Die Priorität wurde darauf gesetzt, ein Netz zentraler Servicestellen für 

Beschäftigung, Leistungsberatung und Unterstützung aufzubauen. Die Dienstleistungszentren Jobcentre Plus
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sind landesweit vertreten. Zu ihren Aufgaben gehören eine effiziente Stellenvermittlung, ein Renteninformationsdienst, 
der gegenwärtigen und zukünftigen Rentnern Auskunft und Hilfe bietet, sowie ein effizientes Kinder- und 
Jugendhilfesystem. Damit wird der bisherige, nach Leistungsarten differenzierende Ansatz abgeschafft und 
durch einen problemzentrierten Ansatz ersetzt, der auf Art der Beschäftigung, Einkommensersatzleistungen 
im Fall von Beschäftigungslosigkeit sowie direkten und indirekten Beihilfen zur Arbeitsuche basiert.

Das Programm Pathways to Work, das 2003 ins Leben gerufen wurde und 2008 auf das gesamte Land 
ausgedehnt werden soll, baut auf dem Leistungsangebot der Jobcentre Plus auf. Ziel ist es, einen Großteil 
der Empfänger von Invaliditätsleistungen, deren Zahl im Lauf der letzten zehn Jahre explosionsartig gestiegen 
ist, bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. An die Stelle der früheren Invaliditätsleistungen 
und der Einkommensgarantie tritt eine Beschäftigungs- und Unterhaltsbeihilfe, deren Höhe von der jeweiligen 
Phase des Prozesses und der Fähigkeit der jeweiligen Person abhängt. Das Angebot an die Leistungsempfänger 
umfasst eine Bewertung ihrer Fähigkeiten, individuelle Betreuung und Beihilfen. Kommt eine Person ihren 
in den Gesprächen und im Handlungsprogramm festgelegten Verpflichtungen nicht nach, werden 
die finanziellen Zuwendungen gekürzt. Dieses Programm stellt eine Umkehrung des klassischen Ansatzes dar: 
Bewertet wird nicht die Erwerbsminderung der betreffenden Person, um auf deren Grundlage die entsprechende 
Unterstützung festzulegen, vielmehr wird die Fähigkeit zur Aufnahme einer Beschäftigung bewertet und eine 

Mischung aus Dienstleistungen und Geldleistungen gewährt.

Kasten 2. Die Reform der schwedischen Sozialversicherung 2003 und 2005: 
	        Klare, ehrgeizige Ziele, die sowohl die Verwaltungsstrukturen als auch 
	        die Leistungsverwaltung betreffen

In Schweden fand 2005 eine grundlegende Reform der administrativen Organisation der Sozialversicherungen 
statt. Seit diesem Zeitpunkt ist eine einzige staatliche Behörde, das Schwedische Sozialversicherungsamt 
(Försäkringskassan), an die Stelle der Nationalen Sozialversicherungsanstalt (Riksförsäkringsverket, RFV) und 
deren 21 unabhängigen Regionalbüros getreten. 

Mit der Reform wurden verschiedene Zielsetzungen verfolgt: größere Kohärenz bei der Fallbearbeitung durch 
einheitliche Anwendung der gesetzlichen Vorschriften, Entwicklung einer Serviceorientierung im Umgang 
mit Klienten, stärkere Kontrolle und Transparenz, aber auch Halbierung der Zahl der Krankengeldtage im 
Zeitraum 2003-2008.

Dies war nicht der erste Versuch einer „Nationalisierung“ und eines Zusammenschlusses der Sozialversicherungskassen, 
auslösender Faktor war jedoch der starke Anstieg langfristiger krankheitsbedingter Fehlzeiten seit Ende der 
neunziger Jahre.

Die Herausforderungen, denen sich das Sozialversicherungsamt stellen muss, sind unterschiedlicher Art: In 
organisatorischer Hinsicht geht es darum, die Unterschiede in der Verwaltungskultur der bisherigen, nun 
zusammengefassten Behörden abzubauen und eine gemeinsame Politik der Humanressourcen zu entwickeln. 
Parallel dazu soll die Verwaltung der Leistungen bei langfristigen Erkrankungen neu gestaltet werden, indem 
Ansprüche einer sehr genauen Prüfung unterzogen werden, und es sollen Strategien entwickelt werden, um 
die Leistungsempfänger in den Arbeitsmarkt zurückzuführen und ihren definitiven Ausschluss aus demselben 
zu verhindern. 

2003 wurden die Invaliditätsleistungen der Krankenversicherung unterstellt und enger an den Einkommensverlust 
gebunden. Anders als im vorherigen System wird bei unter 30-jährigen außerdem das Krankengeld an 
„Aktivierungsleistungen“ gekoppelt: Das Sozialversicherungsamt schlägt diesen Personen Aktivitäten vor 
bzw. koordiniert Aktivitäten, die sie auf den Eintritt oder die Rückkehr in den Arbeitsmarkt vorbereiten sollen.
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Neben den beiden oben beschriebenen Fällen, die für diese Tendenz besonders repräsentativ sind, sind auch 

noch andere Länder wie Luxemburg und die Niederlande zu erwähnen, die ihre Invaliditätsversicherungen 

insofern umgestaltet haben, als zeitlich beschränkte Leistungen, die zum Teil mit Lohneinnahmen kumulierbar 

sind, bzw. Leistungen, die an Rehabilitationsmaßnahmen gekoppelt sind, eingeführt wurden. Insbesondere die 

niederländische Reform hat die Grenzen zwischen Krankenversicherung und Invaliditätsversicherung in gewisser 

Weise verwischt, indem sie die Pflicht der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung im Fall von Erwerbsunfähigkeit von 

drei bzw. sechs Wochen auf 52 Wochen (1996), dann auf 104 Wochen und unter bestimmten Bedingungen 

auf bis drei Jahre (2004) ausgedehnt hat. Im Zuge einer neuerlichen Reform im Jahr 2006 wurde andererseits 

die Höhe der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung partiell vom vorherigen Einkommen abgekoppelt. Die 

Änderung zielt also darauf ab, die Invaliditätsrente und das garantierte Einkommen vor allem der Arbeitslosen 

einander anzunähern.

In allen Industriestaaten, in denen eine spezielle Versicherung gegen Berufskrankheiten existiert, führt der starke 

Anstieg der Berufskrankheiten und insbesondere die Tatsache, dass die berufliche Ursache derselben nicht 

immer ohne weiteres nachweisbar ist (bestimmte Krebsarten oder Stress), zu Überlegungen, die Differenzierung 

bei der Kostenübernahme nach beruflicher bzw. nicht beruflicher Ursache des Risikos gegebenenfalls wieder in 

Frage zu stellen.

Zusammenschluss von sozialer Sicherheit und Sozialhilfe 

In denjenigen Ländern, in denen das System der sozialen Sicherheit von den bismarckschen Grundsätzen 

beeinflusst ist, existiert eine klare Trennung zwischen sozialer Sicherheit und Sozialhilfe, in anderen Ländern ist 

dieser Unterschied nicht so deutlich. Aufgrund verschiedener Entwicklungen vermischen sich die beiden 

Begriffe jedoch zunehmend. Einerseits wurden zahlreiche Leistungen der sozialen Sicherheit nach und nach an 

die Bedürftigkeit geknüpft oder die Höhe der Leistung von der Bedürftigkeit des Leistungsempfängers abhängig 

gemacht. Andererseits werden im Hinblick auf eine Steigerung der Effizienz gemeinsame Servicestellen eingerichtet, 

in denen die verschiedenen Leistungsarten zusammengefasst sind, um so den Bedürfnissen der Nutzer optimal 

entsprechen zu können.

In Deutschland wurden der Bezug von Arbeitslosengeld neu geregelt sowie Sozialhilfe und Arbeitslosenversicherung 

im Arbeitslosengeld II zusammengeführt. Das Arbeitslosengeld II wird aus Steuergeldern finanziert und tritt an 

die Stelle des bisherigen beitragsfinanzierten Systems. Infolge der Reform wurde der Anspruch auf Sozialhilfe im 

Sozialgesetzbuch festgeschrieben. 

Ein weiteres Beispiel aus der jüngeren Zeit ist die Volksrepublik China, wo 2005 das System der garantierten 

Mindestbeihilfe für Beschäftigte staatlicher Unternehmen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, und das System 

der Arbeitslosenversicherung zusammengefasst wurden. Ersteres beruhte auf Prinzipien der Sozialhilfe, letzteres 

auf Versicherungsprinzipien. Ziel der Vereinigung war es, eine ausreichende Finanzierung des Gesamtsystems zu 

gewährleisten, da die Mittel des Versicherungssystems nicht ausreichten, um die große Zahl der Entlassungen 

abzudecken.

In Norwegen wurde 2006 das Direktorium für Arbeit und Wohlfahrt (Arbeids- og velferdsdirektoratet) ins Leben 

gerufen, das an die Stelle der Nationalen Versicherungsbehörde und der Nationalen Arbeitsmarktbehörde tritt. 

Es handelt sich um die erste Phase eines Prozesses, in dessen Verlauf bis 2010 kommunale Sozialdienste, 

nationale Arbeitsverwaltungen und Sozialversicherungen in einer einzigen Einrichtung zusammengefasst werden 

sollen, die Zweigstellen in allen Kommunen unterhält und Dienste im Bereich der Sozialhilfe, der Beschäftigungsförderung 

und der sozialen Sicherheit anbietet. 
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Zusammenschluss von Verwaltungsstrukturen 

Integration von Strukturen 

Im Jahr 2005 wurde die deutsche Rentenversicherung einer tief greifenden strukturellen Reform unterzogen, 

wobei das Leistungsrecht unverändert blieb. Mit der Reform wurde die historisch gewachsene Unterscheidung 

zwischen Rentenversicherung der Arbeiter und Rentenversicherung der Angestellten aufgehoben. Seither gibt 

es eine einheitliche Gemeinschaft der Sozialversicherten, die verschiedenen Kassen zugeordnet sind. Im Zuge 

der Reform wurden verschiedene Träger zusammengefasst. Auf Bundesebene fand der Zusammenschluss der 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und des Verbands Deutscher Rentenversicherungsträger zu einem 

Träger, die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), statt. Die drei ehemaligen berufsspezifischen 

Versicherungsträger Bundesknappschaft, Bahnversicherungsanstalt und Seekasse wurden unter die Deutsche 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zusammengefasst. Die Regionalträger bleiben bestehen, wovon 

einige bereits funsioniert haben und andere noch zusammengeschlossen werden. Die Versicherten werden vom 

Gesetzgeber auf die verschiedenen Träger aufgeteilt: die Regionalträger sollen für 55 Prozent, DRV Bund für 40 Prozent 

und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für 5 Prozent der Versicherten zuständig sein. 

Das türkische Parlament hat 2006 eine Reform verabschiedet, mit der die drei wichtigsten Träger des Systems 

der sozialen Sicherheit – die Pensionskasse der Beamten, die Sozialversicherungsanstalt der Beschäftigten des 

öffentlichen und privaten Sektors und die Sozialversicherungsanstalt für selbständig Erwerbstätige – zusammengefasst 

wurden. Außerdem wurde ein Gesetz zur Schaffung einer allgemeinen Krankenversicherung verabschiedet, die 

an die Stelle mehrerer bisheriger Systeme tritt. 

In Slowenien ist geplant, eine eigenständige Behörde für den Bereich der arbeitsbedingten Gesundheitsrisiken 

ins Leben zu rufen, für den derzeit die Renten- und Invalidenversicherungsanstalt einerseits und die 

Krankenversicherungsanstalt andererseits zuständig sind.

Im Zuge der gleichen Entwicklung hat die Slowakei 2004 dem Sozialversicherungsamt (Social Insurance Agency, 

SIA), das bisher für die Sozialversicherungen zuständig war, nun auch die Zuständigkeit für die Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit übertragen, die bis dahin dem staatlichen Arbeitsamt unterstanden.

Im Anschluss an die Reform von 2005, in deren Zuge ein einzige staatliche Behörde, das schwedische 

Sozialversicherungsamt (Försäkringskassan), eingerichtet wurde, plant die schwedische Regierung, die Behörden 

zusammenzufassen, denen die erste Säule der gesetzlichen Rentenversicherung, also das neue Grundsystem 

in Form von obligatorischen fiktiven Einzelkonten (Premium Pension Authority, PPA) und das alte, vom 

Sozialversicherungsamt (Försäkringskassan) geführte, auf Verteilung beruhende Rentensystem unterstehen.

Diese Tendenz beschränkt sich nicht allein auf Trägereinrichtungen, die unter der Aufsicht eines Ministeriums 

stehen, sondern betrifft auch die Ministerien selbst (Kasten 3).

Kasten 3. Zusammenschlüsse auch bei den Ministerien 
In Australien wurde 2005 eine strukturelle Reform mit dem Ziel einer Verbesserung der Effizienz durchgeführt, 

in deren Verlauf sechs verschiedene Behörden – Centrelink, Health Insurance Commission, Child Support 

Agency, Health Services Australia, Commonwealth Rehabilitation Services und Australian Hearing 

– im Ministerium für soziale Angelegenheiten zusammengefasst wurden. Ziel ist es insbesondere, den Kundenstrom
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von Centrelink zu Job Network, einem landesweiten Netzwerk von Stellenvermittlungen, auszubauen und 

Arbeitnehmern, die einen Arbeitsunfall erlitten haben, schneller Information und Beratung zu bieten.

In Norwegen wurden die Aufgaben des Sozialministeriums und des Arbeitsministeriums unter dem Dach des 

Ministeriums für Arbeit und soziale Integration zusammengefasst. 

In Portugal ist das neu geschaffene Ministerium für Arbeit und soziale Solidarität für Fragen der Beschäftigung, 

der Arbeit, der Berufsausbildung, der sozialen Sicherheit und der sozialen Dienste zuständig.

Einrichtung gemeinsamer Verwaltungsabläufe

Manche Maßnahmen zielen nicht auf die Vereinigung der Verwaltungsstrukturen, sondern auf die Vereinheitlichung 

der Verwaltungsabläufe verschiedener Systeme ab. Damit werden Übergänge zwischen diesen Systemen 

geschaffen, die gegebenenfalls als Vorbereitung auf eine zukünftige Vereinigung dienen, in jedem Fall jedoch 

wichtige Erleichterungen für die Versicherten bzw. die Beitragszahler mit sich bringen und auf diese Weise eine 

bessere Qualität der Dienstleistungen gewährleisten. In Kolumbien wurde im Juli 2005 beispielsweise ein 

Einheitsformular eingeführt, mit dem in einem einzigen Vorgang die Beitragszahlungen der Arbeitgeber an die 

öffentlichen und privaten Rentenversicherungen, sowie an die Krankenversicherungen, Unfallversicherungen 

und Familienkassen erfolgen. Man erwartet, dass aufgrund der dadurch erzielten Vereinfachung des 

Verwaltungsvorgangs der Anteil der nicht geleisteten Beitragszahlungen zurückgehen wird. 

Im Fall des Sozialsystems für Selbständige (Régime social des indépendants, RSI) in Frankreich handelt es sich um 

eine Mischung aus dem Zusammenschluss verschiedener Systeme, der Vereinigung von Verwaltungsorganen 

und der Einrichtung von Verwaltungsmitteln, die mit anderen Systemen gemeinsam genutzt werden.

Kasten 4. Frankreich: Ein komplexer Zusammenschluss mit Symbolcharakter

2006 wurde in Frankreich das Sozialsystem für Selbständige (RSI) ins Leben gerufen, welche die Rentenversicherung 

der Handwerker, die der Einzelhändler und die Krankenversicherung der Selbständigen ersetzt. Die Reform 

lässt die Renten- und Invaliditätsversicherung der Freiberufler und die Sozialversicherung der Landwirte 

unangetastet, schafft also kein einheitliches System für alle selbständig Erwerbstätigen. In einem Land, in dem 

das Kriterium des Berufsstands noch immer eine wesentliche Grundlage des Systems der sozialen Sicherheit ist, 

markiert sie jedoch eine sehr bedeutsame Entwicklung.

 

Die Schaffung des RSI ist Ausdruck des Interesses an einer mehrfachen Integration. Neben dem Zusammenschluss 

der drei Systeme, die Leistungen bei Krankheit, Invalidität, Todesfall und Ruhestand erbringen, ist geplant, 

dass die Beiträge der selbständig Erwerbstätigen auf bestimmte Zeit von den Stellen erhoben werden, die 

auch die Beiträge der abhängig Beschäftigten erheben, und dass im Gegenzug die mit der Eintreibung von 

Beiträgen verbundenen Rechtsstreitigkeiten bei dem RSI verbleiben. Diese Lösung, so heißt es, biete den 

Vorteil, dass sie die Besonderheiten einer Berufsgruppe respektiert, bei der man davon ausgeht, dass sie in 

Bezug auf soziale Absicherung spezielle Bedürfnisse im Vergleich zu den abhängig Beschäftigten hat, gleichzeitig 

jedoch die wirksamsten Mittel des Systems der abhängig Beschäftigten zum Einsatz bringt.
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Eine nuancierte Bilanz

Eine soziale Sicherheit, die auf die Herausforderungen, vor 
denen sie steht, besser reagiert, da sie bei der Umsetzung
sozialpolitischer Strategien flexibler und anpassungsfähiger ist

Der Aufbau eines Systems, das der gesamten Bevölkerung offen steht, bringt klare Vorteile mit sich. Unabhängig 

vom Grad der realen Absicherung sichert die Tatsache, dass a priori nicht zwischen verschiedenen sozialen 

Gruppen unterschieden wird, dem System der sozialen Sicherheit eine breite Grundlage und damit eine gewisse 

Solidität, andererseits wird verhindert oder zumindest das Risiko vermindert, dass es zu Ungleichbehandlungen 

kommt, die den sozialen Zusammenhalt schädigen. Der Zusammenschluss von Systemen führt zu einer höheren 

Transparenz der jeweiligen Rechte und Pflichten und zu einem dauerhafteren Bestand der Systeme.

Eine integrierte soziale Sicherheit ermöglicht es, politische Maßnahmen feiner abzustimmen, da sie über eine 

umfangreiche Palette ergänzender Handlungsmittel verfügt und Synergien zwischen den politischen Maßnahmen 

verstärkt. Sie erschwert es, einseitige politische Strategien zu verfolgen und dabei eventuelle negative 

Auswirkungen in anderen Bereichen unberücksichtigt zu lassen. So ist es z.B. möglich, gleichzeitig darauf hinzuarbeiten, 

den Fortbestand eines Rentensystems durch Hinausschieben des Ruhestandsalters zu konsolidieren, und dafür 

zu sorgen, dass die Zahl der älteren Arbeitslosen, der Bezieher einer Invaliditätsrente oder der langfristigen 

krankheitsbedingten Fehlzeiten nicht ansteigt. Die Zentralisierung der Entscheidungs- und Verwaltungsorgane 

garantiert außerdem eine bessere Reaktionsfähigkeit und gewährleistet eine stärkere Kohärenz der Entscheidungen.

Effizientere Verwaltungsabläufe 

Der Zusammenschluss zu einer einzigen Behörde führt nicht nur zu finanziellen Einsparungen, sondern auch zu 

einer Verbesserung der Servicequalität, da Kreisläufe verkürzt und das Risiko von doppelten Arbeitsgängen 

oder Unterbrechungen eingeschränkt werden. Dank der Informations- und Kommunikationstechnologien ist 

es möglich, zentrale Anlaufstellen einzurichten, die den Benutzern leichteren Zugang zu den Serviceleistungen 

verschaffen und besser gewährleisten, dass sie alle Leistungen erhalten, die ihnen zustehen. Die Umstrukturierung 

der deutschen Rentenversicherung zielt darauf ab, die Effizienz der Verwaltungsabläufe zu verbessern, indem 

alle Versicherten – unter Beibehaltung einer gewissen Autonomie der Länder und unter Einsatz der über das 

gesamte Bundesgebiet verstreuten Humanressourcen – unter dem Dach einer einzigen, übergreifenden Struktur 

zusammengefasst werden. Ein weiteres Ziel ist die Eindämmung der Verwaltungskosten, die um 10 Prozent 

reduziert werden sollen. Bei der Reform des schwedischen Systems ging es ebenfalls um eine Verbesserung der 

Effizienz der Fallbearbeitung.

Risiken und Grenzen

Neben zahlreichen Fällen von Vereinigungen verschiedener Systeme, Zusammenschlüssen von Verwaltungsbehörden 

und Zusammenfassungen von Risiken sind auch einige Fälle zu beobachten, die scheinbar in die entgegengesetzte 

Richtung gehen. In Rumänien wurde z.B. beschlossen, ab 2006 verschiedene Geldleistungen, die bis dahin Teil 

des staatlichen Rentensystems waren, von anderen Einrichtungen, dem nationalen Fonds für soziale 

Krankenversicherung, dem Staat und den Gebietsabteilungen für Arbeit, soziale Solidarität und Familie, verwalten 

und finanzieren zu lassen. Die Slowakei hat das frühere Rentenversicherungssystem in zwei verschiedene 

Komponenten, Altersversicherung und Invaliditätsversicherung, aufgeteilt.
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Manche Zusammenschlüsse sind zwar schon seit langer Zeit in Vorbereitung, kommen jedoch nur mühsam in 

Gang (Kasten 5). 

Kasten 5. Zusammenschluss mit Hindernissen:
	         Die Beispiele Österreichs und Indonesiens

Der Zusammenschluss mehrerer Stellen, die unterschiedliche Bevölkerungsgruppen abdecken, geht nicht 

immer problemlos vonstatten. So wurde in Indonesien 2005 ein Gesetz zur Regelung des Systems der staatlichen 

Sozialversicherung verabschiedet, das eine ziemlich lange Vorbereitung durchlaufen hatte. Zunächst war 

einfach die Zusammenlegung der vier bestehenden Stellen (PT JAMSOSTEK für den formellen privaten Sektor, 

PT ASABRI für Militär und Polizei, PT ASKES und PT TASPEN als Krankenversicherung bzw. Rentenversicherung 

der Beamten) in einer einzigen staatlichen Behörde geplant. Nach der Debatte im Parlament sollen die 

genannten Behörden jedoch offensichtlich aufrechterhalten werden, dabei allerdings den Vorschriften des 

neuen Gesetzes unterliegen.

In Österreich wurden die Rentenversicherung der Angestellten und die der Arbeiter von 2003 an 

zusammengeschlossen und der Aufsicht einer einzigen Verwaltungsbehörde unterstellt. Eine zweite Reform 

war Gegenstand langwieriger Vorbereitungen, stößt jedoch auf sehr viel größere Schwierigkeiten. Zwar ist der 

Zusammenschluss der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und der Sozialversicherungsanstalt 

der Bauern (SVB) beschlossene Sache, die neue Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen kommt jedoch 

nur schleppend in Gang. Ursprünglich war vorgesehen, dass sie ihre Arbeit im Jahr 2006 aufnehmen sollte. 

Aufgrund der Opposition der Österreichischen Ärztekammer gegen einige Zusatzbestimmungen des 

Zusammenschlusses, die Änderungen in den ärztlichen Tarifverträgen mit sich bringen, wurde dieser Termin 

jedoch auf 2009 verschoben.

Der Zusammenschluss verschiedener Systeme findet nicht immer unter Anwendung derselben Gesetze und 

Vorschriften statt und kann dazu führen, dass der Umfang des sozialen Schutzes im Vergleich zu dem, der vorher 

existierte, eingeschränkt wird. 

Die Risiken, die mit dem Zusammenschluss von Behörden einhergehen, hängen offensichtlich vor allem mit der 

Größe der Behörden zusammen, die unter Umständen eine effiziente Arbeit verhindert, obwohl gerade diese 

eines der wichtigsten Ziele der Operation ist. Die Zusammenfassung von Risiken kann ein Problem ganz anderer 

Art aufwerfen: Die im IAO-Übereinkommen Nr. 102 und in der Europäischen Ordnung der Sozialen Sicherheit 

enthaltenen Vorschriften wurden ausgehend von der „klassischen“ Definition der Risiken entwickelt und könnten 

im Fall einer grundlegenden Neudefinierung bestimmter Risiken rechtsunerheblich werden.

Schlussfolgerungen
Die von der IVSS definierten Merkmale einer dynamischen sozialen Sicherheit, d.h. integrierte, proaktive und 

vorausschauende Politiken, deren Hauptziel der Aufbau nachhaltiger und für alle zugängliche Sozialschutzsysteme 

ist, sind von grundlegender Bedeutung. Sie sollten aber nicht nur Schutz gewähren, sondern auch einen präventiven 

Ansatz und die Rehabilitation fördern, da dies wichtige Faktoren zur Förderung einer sozial integrierenden und 

wirtschaftlich produktiven Gesellschaft sind. Die in diesem Kapitel beschriebenen verschiedenen Fromen der 

Integration in den Systemen der sozialen Sicherheit sind ein Element einer dynamischen sozialen Sicherheit, die 

in den kommenden Jahren größte Aufmerksamkeit verdienen.
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